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Bau- und Gartenordnung 
Areale Ifang, Unterried, Zelgli, 
Chriesbach und Trübacker 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Familiengartenareale 
Ifang, Unterried, Zelgli, Chriesbach und Trübacker. 

Diese Bau- und Gartenordnung samt Beilagen bildet einen integrierenden 
Bestandteil zum Pachtvertrag. 

Die Formulierung "Pächter" gilt sowohl für Pächter als auch für Pächterinnen. 

 

1 Allgemeines 
1.1 Die Pächter eines Familiengartens bilden eine Gemeinschaft. Diese kann nur gedeihen, wenn sich alle 

Pächterinnen und Pächter an den Pachtvertrag und diese "Bau- und Gartenordnung" halten. 

1.2  Die "Bau- und Gartenordnung" gilt als Ergänzung zum Pachtvertrag. Für jedes Gartenareal ist ein Are-
alverwalter zuständig. Er ist, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, auch zuständig für die Durchset-
zung dieser "Bau- und Gartenordnung". 

1.3 Für alle baulichen Vorhaben oder baulichen Anpassungen und Änderungen von Gartenhaus, Pergola, 
Gewächshaus, Tomatenhaus, Gartenteiche und Anderes ist zwingend ein schriftliches Baugesuch zu 
erstellen und mit dem zuständigen Arealverwalter zu besprechen. 

1.4 Das Baugesuch (Formular des VFD) ist mit Planskizze betreffend den Standort und genauen Massen 
des geplanten Vorhabens im Doppel dem Arealverwalter einzureichen. Erst mit Bewilligung durch den 
Arealverwalter ist die Freigabe für das Projekt gegeben. Bei Nichteinhaltung dieses Verfahrens droht 
der Abbruch des Projektes! 

 

2 Gemeinschaftsanlagen 
2.1 Die Gemeinschaftsanlagen (Brunnen, WCs, Gartengeräte-Haus usw.) sind sorgfältig zu behandeln. 

2.2 Für das Benützen der Tore und WCs wird jedem Pächter ein Schlüssel gratis abgegeben. Weitere 
Schlüssel werden gegen Bezahlung abgegeben. 

2.3 Die WCs bleiben während der Winterzeit geschlossen. 

2.4 Das Befahren der Gartenareale mit Motorfahrzeugen und Velos ist verboten. Auf den Flurwegen dürfen 
keine Motorfahrzeuge und Velos abgestellt werden. Das Befahren des Flurweges ist nur bis zum Ein-
gangstor der Areale für ein kurzes Auf- und Abladen von Gartenmaterial usw. ohne Behinderung des 
öffentlichen Verkehrs gestattet. 

 

3 Wasserversorgung 

3.1 Das Wasser ist sparsam zu verwenden. Alle Brunnen sind sauber zu halten. Das Waschen von Essge-
schirr, Kochgeräten usw. ist verboten. Sie sind durch die angrenzenden Pächter abwechslungsweise 
nach Bedarf, sowie Ende Oktober zu entleeren und zu reinigen. Während des Winters werden das 
Wasser vor Frosteintritt abgestellt und die Leitungen werden entleert. 
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3.2 Eine händische Bewässerung mit dem Schlauch ist gestattet, sofern sie unter Einsatz eines Giess-
stabs, einer Brausepistole o.ä. mit Handsteuerung durchgeführt wird. Die Verwendung von automati-
schen Systemen (z.B. Sprenger, Sprinkler) oder das Bewässern mit offenem Schlauch sind nicht ge-
stattet. Nach mündlicher Mahnung durch den Vorstand werden im Wiederholungsfall Fr. 50 Busse 
ausgesprochen. Die Wasserschläuche sind nur für die benötigte Zeit an einen Wasserhahn anzu-
schliessen, und nach Benutzung wieder ordnungsgemäss zu versorgen. 

3.3 Wassertröge, Brunnen und Fässer haben aus Sicherheitsgründen (Ertrinken) eine Höhe von mindes-
tens 0.70 m aufzuweisen und die Öffnung ist mit einem Gitter oder Holzrost zu sichern. 

3.4 Gartenteiche sind bewilligungspflichtig und müssen einen Abstand zur Parzellengrenze von mindestens 
2.00 m aufweisen. Sie sind mit einem entsprechenden Zaun oder Gitter "Kindersicher" zu gestalten. 

 

4 Partyzelt 
4.1 Vom 30.4. bis 30.10. ist ein Partyzelt mit Verankerung gestattet. Es muss während der Winterzeit abge-

brochen werden. 

 

5 Pergola 
5.1 Ungedeckter offener Sitzplatz oder Pergola. 

5.2 Abmessungen Pergola 

• max. Länge: 3.50 m 
• max. Tiefe: 2.50 m 
• max. Höhe: 2.30 m 

5.3 Das Aufstellen einer Pergola ist nur nach erteilter schriftlicher Bewilligung durch den Vorstand gestattet. 

5.4 Als Sonnenschutz für die Pergola sind lediglich Pflanzen gestattet. Tücher oder Sonnensegel sind am 
Abend wieder zu entfernen. 

5.5 Materialien: 

• Fundament: Steinplatten 
• Pergola: Holz 
• Dach: Offen, beziehungsweise natürliche Bepflanzung 
• Farbe: Natur, hell- bis dunkelbraun / rotbraun 

 

6 Treib- oder Tomatenhaus 
6.1 Pro Parzelle ist ein Treib- oder Tomatenhaus erlaubt. 

6.2 Abmessungen Treib- und Tomatenhaus: 

• max. Grundfläche: 5 m2 
• max. Höhe: 2.20 m 

6.3 Wetterfeste Ausführungen, z.B. in Plexiglas, sind ganzjährig gestattet. Verkleidungen aus Verbundglas 
sind erlaubt, Verkleidungen aus Glas sind nicht erlaubt. 

6.4 Ein mit Plastik verkleidetes Tomatenhaus ist nur während der Zeit vom 1. April bis 1. November gestat-
tet. Der Plastik muss über die Wintermonate entfernt und sachgerecht entsorgt werden. 

6.5 Das Aufstellen eines ganzjährigen Treib- oder Tomatenhauses ist nur nach erteilter schriftlicher Bewilli-
gung durch den Vorstand gestattet. 

  



VFD Bau- und Gartenordnung, alle Areale ausser Buen, März 2021  Seite 3 / 5 

7 Gerätekiste 
7.1 Pro Parzelle ist 1 Gerätekiste erlaubt. 

7.2 Als Material ist Holz mit geeignetem witterungsbeständigem Farbanstrich, sowie Aluminium oder Metall 
mit Korrosionsschutz zu verwenden. Witterungsbeständige Gerätekisten aus Kunststoff sind mit Zu-
stimmung des Arealverwalters erlaubt. 

7.3 Abmessungen Gerätekiste 

• max. Länge: 2.20 m 
• max. Tiefe: 0.70 m 
• max. Höhe: 1.30 m 

 

8 Gartengrill 
8.1 Gartengrills sind gestattet. Max. Höhe: 2.00 m, inkl. Rauchabzug. (Grösse: max. 1.50 m2) 

 
9 Fahnenmast 
9.1 Höhe max. 7.00 m. 

9.2 Es muss durch geeignete Massnahmen verhindert werden, dass der Seilzug Geräusche verursacht. 

 

10 Einfriedung (Parzellenabgrenzung) 
10.1 Mit Bewilligung durch den Vorstand dürfen Gärten mit einem offenen Holzzaun auf der Parzellengrenze 

umgeben werden. Alle Einfriedungen dürfen eine max. Höhe von 60 cm nicht überschreiten. Für Sträu-
cher und Hecken ist ein Mindestabstand von 0.50 m zur Parzellengrenze notwendig, sie dürfen die Par-
zellengrenze nicht überragen. 

 

11 Pächterwechsel 
11.1 Der Arealverwalter entscheidet, ob eine bestehende Pergola und die Gerätekiste vom neuen Pächter 

übernommen werden können. Der Kaufpreis soll angemessen sein. Bei Uneinigkeit sollen der Arealver-
walter und ein weiteres Vorstandsmitglied beigezogen werden (siehe Punkt 9 im Pachtvertrag). 

 

12 Gehwege 
12.1 Die Haupt- und Nebenwege müssen durch die angrenzenden Pächter unterhalten, d.h. regelmässig 

gejätet und gepflegt werden. Die Nebenwege können als Naturwege belassen oder mit Kies bzw. Plat-
ten bedeckt werden. Sie müssen klar als Gehweg abgegrenzt und für jedermann ohne Behinderung 
begehbar sein. 

 

13 Bepflanzung, Düngung, Pflege 
13.1 Der Garten ist so umweltfreundlich wie nur möglich zu nutzen. Pestizide sind nicht gestattet. Dünger 

sollen nur äusserst sparsam und zurückhaltend eingesetzt werden. 

13.2 Jeder Pächter muss mindestens 2/3 der Parzelle bepflanzen. Der Rest der Parzelle gilt als Freiraum. 
Durch die Bepflanzung dürfen den Nachbarn keine Nachteile entstehen. 

13.3 Die Ernte und Pflege muss vom eigenen Garten aus möglich sein. Insbesondere sollen die mehrjähri-
gen Pflanzen wie Blumen, Sträucher, Spaliere und Bäume etc. so angeordnet werden, dass den ande-
ren Gärten das Sonnenlicht nicht entzogen wird (Höhe max. 3m). (Siehe auch Punkt 10 Einfriedung.)  
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13.4 Die Grünfläche muss regelmässig geschnitten werden, so dass eine Versamung verhindert wird. 

13.5 Bei längerer Abwesenheit (Ferien, Krankheit, usw.) ist sicherzustellen, dass der Garten weiter gepflegt 
wird und der Arealverwalter informiert ist. 

13.6 Thujahecken sowie invasive Neophyten gemäss "Schwarzer Liste" von info flora sind nicht zulässig. 

13.7 Das Anpflanzen oder Pflegen von Hanfpflanzen jeglicher Art ist verboten. Zuwiderhandlung wird mit 
fristloser Kündigung geahndet. 

 

14 Abfälle und Kompostierung 
14.1 Das Verbrennen von Abfällen ist grundsätzlich verboten. 

14.2 Pro Pacht muss zwingend eine Möglichkeit zum Kompostieren vorhanden sein (Kompostgitter oder an-
dere Komposter). Gesunde Gartenabfälle sind unbedingt im eigenen Garten zu kompostieren. Im Wei-
teren siehe Abfallverordnung der Stadt Dübendorf vom 1.4.2000. 

 

15 Tierhaltung 
15.1 Das Halten von Kleintieren ist nicht gestattet. 

15.2 Hunde sind ausserhalb der eigenen Parzelle an der Leine zu führen. Die Tierhalter sorgen für geeig-
nete Massnahmen, damit das Tier in der eigenen Parzelle bleibt. 

 

16 Wildtiere im Areal 
16.1 Es dürfen keine Lebensmittel für Füchse ausgelegt werden. Auch dürfen keine Resten von Fleisch, 

Käse, usw. gekocht oder roh auf den Kompost oder in die Grüncontainer geworfen werden! 

16.2 Abfallsäcke dürfen nicht im Freien deponiert werden, sie gehören in die Gerätekiste. 

16.3 Kein Fallobst liegen lassen. Gartenschuhe, Kinderspielsachen usw. über Nacht wegräumen, sie sind 
als Spielzeuge für Jungfüchse sehr beliebt. 

16.4 Unterschlupfmöglichkeiten bei der Gerätekiste usw. sind unbedingt zu verschliessen. Füchse können 
durch Spalten von nur 12cm schlüpfen! Gegrabene Löcher wieder verschliessen. 

16.5 Entfernen Sie Fuchskot aus Ihrem Garten mit einem Plastiksäcklein und werfen sie dieses in Ihren 
Kehrrichtsack. Waschen Sie Beeren, Gemüse, Salat und Fallobst vor dem Verzehr, auch gekaufte, 
denn diese wachsen ebenfalls draussen auf dem Feld. Gekochte Nahrungsmittel sind bedenkenlos. 

 

17 Beschädigungen und Beschwerden 
17.1 Der Verein übernimmt keine Haftung für irgendwelche Beschädigungen und Diebstähle. 

17.2 Differenzen unter den Pächtern sind selbst zu schlichten und nur im Sonderfall dem Arealverwalter vor-
zubringen. 

 
18 Ruhezeiten Emissionen 
18.1 Grundsätzlich ist die geltende Polizeiverordnung der Stadt Dübendorf zu beachten, im Besonderen sind 

die geltenden Ruhezeiten, auch im Hinblick auf eine gute Nachbarschaft, unbedingt einzuhalten. 

18.2 Besondere Rücksicht ist auf die Nachtruhe (22:00 Uhr bis 7:00 Uhr) und die Mittagspause (12:00 Uhr 
bis 13.30 Uhr) zu nehmen. 
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18.3 An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf weder gehämmert noch mit Motoren gearbeitet wer-
den. 

18.4 Tonwiedergabegeräte (Radios usw.) sind so zu benutzen, dass Drittpersonen nicht gestört werden. Er-
gänzend gilt die Polizeiverordnung der Stadt Dübendorf. 

 

19 Parkieren 
19.1 Den Pächtern stehen nur die öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Die Pächter werden gebeten, wenn 

immer möglich mittels Velos, Töff oder zu Fuss das Areal zu erreichen. 

19.2 Auf den Flurwegen ist das Parkieren verboten (siehe 2.2 dieser Gartenordnung). 

 

20 Unterpacht 
20.1 Die Unterpacht oder Weitervermietung des Gartens durch den Pächter an Dritte ist untersagt. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Gärtnern! 

 

Dübendorf, im März 2021 

Verein für Familiengärten Dübendorf 

 

 

 

Marco Meichtry Matthias Lipp Dirk Rahnenführer 

Präsident Aktuar Vizepräsident 


